
B-Plan 29 II - Textliche Festsetzungen 

1. Allgemeine Wohngebiete 

 Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass im Allgemeinen Wohngebiet die folgenden 
Ausnahmen gemäß § 4 (3) der BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden: 

• Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
• sonstige nicht störende Gewerbebetriebe  
• Anlagen für Verwaltungen 
• Gartenbaubetriebe 
• Tankstellen 

2. Höhe baulicher Anlagen 

 Gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO wird die Höhe der baulicher Anlagen wie folgt begrenzt: 

a) Die Firsthöhe darf folgendes Maß nicht überschreiten:  

— im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 eine Höhe von 8,80 m 
— im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 eine Höhe von 10,00 m 

  Unterer Bezugspunkt für die Firsthöhe ist der in der Planzeichnung gekennzeichnete 
Höhenbezugspunkt in der Wolliner Straße. Der obere Bezugspunkt ist der oberste Punkt des 
Daches (gemessen in Fassadenmitte). 

b) Die Traufhöhe darf eine Höhe von 6,00 m nicht überschreiten. 

  Als Traufhöhe gilt das Maß zwischen Oberkante Höhenbezugspunkt in der Wolliner Straße 
und den äußeren Schnittlinien von Dachhaut und Außenwand. 

3. Oberkante Erdgeschossfußboden 

 Die Oberkante des Erdgeschossfußbodens darf 60 cm über Niveau der Mittelachse der 
nächstgelegenen Erschließungsstraße nicht überschreiten. Als Bezugspunkt gilt der Schnittpunkt 
der Mittelachse des neu einzumessenden Baugrundstückes mit der Mittelachse der 
Straßenverkehrsfläche. 

4. Mindestgrundstücksgrößen 

 Die Mindestgrundstücksgröße wird wie folgt festgesetzt: 

a) für Grundstücke mit Einzelhäusern 450 qm  
b) für Grundstücke mit Doppelhaushälften 275 qm. 

5. Anzahl der Wohneinheiten 

 Die Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden wird im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 gemäß 
§ 9 Absatz 1 Nr. 6 BauGB auf zwei Wohnungen pro Wohngebäude und eine Wohnung pro 
Doppelhaushälfte begrenzt. 

6. Abweichende Bauweise 

 In der abweichenden Bauweise sind Gebäude zulässig wie in der offenen Bauweise, jedoch mit 
einer Längenbeschränkung von 15 m für ein Einzelhaus und von 10 m für eine 
Doppelhaushälfte. 

 Garagen gemäß § 12 BauNVO und Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind auf die 
Gebäudelängen nicht anzurechnen. 

7. Garagen, überdachte Stellplätze und Nebenanlagen  

 Gemäß § 9 (1) Nr. 4 BauGB sind Garagen und überdachte Einstellplätze im Sinne des § 12 
BauNVO und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO in Form von Gebäuden zwischen den 
straßenseitigen Baugrenzen und den Grenzen der öffentlichen Verkehrsflächen nicht zulässig. 



8. Flächen zum Erhaltung von Bäumen und Sträuchern 

 Innerhalb der gemäß § 9 (1) Nr. 25b BauGB gekennzeichneten Fläche sind die Gehölze auf der 
Wallhecke zu erhalten. Pflegemaßnahmen sind zulässig. Bei Abgang von Gehölzen sind 
Nachpflanzungen vorzunehmen.  

 Für Nachpflanzungen geeignete Gehölze sind Stieleiche (Quercus robur) und Hainbuche 
(Carpinus betulus) sowie als kleine Bäume und Sträucher Feldahorn (Acer campestre), Hasel 
(Corylus avellana), Weißdorn (Craetaegus monogyna), Schlehe (Prunus spinosa), Eberesche 
(Sorbus auscuparia) und Hundsrose (Rosa canina). 

 
 

9. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und  zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft 

 Innerhalb der gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB gekennzeichneten Fläche ist ein Rückhaltebecken 
einschließlich der erforderlichen Unterhaltungsflächen herzustellen. Die randlichen Freiflächen 
des Rückhaltebeckens sind extensiv als Grünlandsaum zu pflegen. 

 
 
 

Örtliche Bauvorschriften 
1. Dachgestaltung 

 Als Dachformen sind bei den Hauptgebäuden nur Sattel-, Walm-, Krüppelwalm-, Zelt- und 
Pultdächer mit einem Dachneigungswinkel von wenigstens 28° und höchstens 47°, bei 
zweigeschossiger Bauweise höchstens 30 ° zulässig. 

 Garagen und Nebenanlagen als Gebäude sind von diesen Festsetzungen ausgenommen. 

2. Einfriedungen 

 Als Einfriedungen der Baugrundstücke zu den öffentlichen Verkehrsflächen sind nur 
freiwachsende Schnitthecken aus Gehölzen (Feldahorn, Buchsbaum, Hainbuche, Weißdorn, 
Rotbuche und Liguster) oder Zäune (hinterliegend auf der Grundstücksseite) in Kombination mit 
Hecken zulässig. Die Zaunhöhe darf die Entwicklungshöhe der Schnitthecken nicht übersteigen. 

 
 


